
Liebe Leserinnen und Leser,

mit dem Jahreswechsel gehen wieder zahlreiche gesetzliche 
Änderungen einher, die zum Teil die Steuern betreffen. Viele davon 
finden sich im Steueränderungsgesetz 2025, das am 19.12.2025 im 
Bundesrat beschlossen wurde. 

Verzichtet der beherrschende Gesellschafter einer GmbH vor Eintritt des 
Versorgungsfalls auf seine Ansprüche aus einer Pensionszusage und 
erhält er hierfür eine Abfindung von der Gesellschaft, liegt hierin keine 
verdeckte Gewinnausschüttung, wenn die Pensionszusage aus 
betrieblichen Gründen abgefunden wird. Der Bundesfinanzhof hat sich 
mit diesem Beschluss von seiner bisherigen Rechtsprechung 
abgegrenzt. 

Vorträge, Kurse und andere Veranstaltungen wissenschaftlicher oder 
belehrender Art sind unter bestimmten Voraussetzungen 
umsatzsteuerfrei. Mit einem Informationsblatt des Bundesfinanz-
ministeriums sollen Unternehmer über die Kriterien informiert werden, 
die für das Vorliegen von begünstigten Leistungen im Rahmen von 
Schul- oder Hochschulunterricht, Ausbildung, Fortbildung oder beruf-
licher Umschulung maßgeblich sind.  

Der Bundesfinanzhof hatte sich auch mit den Vorschriften des 
Ertragswertverfahrens zu befassen, die nach dem sog. Bundesmodell in 
elf Ländern für die Bewertung von Wohnungseigentum als Grundlage 
für die Berechnung der Grundsteuer ab dem 01.01.2025 herangezogen 
werden. Er hält diese für verfassungskonform. 

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe der 
Monatsinformation oder zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns an.  
Wir beraten Sie gerne. 

Mit freundlichen Grüßen

D

Prüfungs- und Treuhand GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft
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Für Einkommensteuerpflichtige 

Verdeckte Gewinnausschüttung bei Abfindung einer 
Pensionszusage 
Verzichtet der beherrschende Gesellschafter einer GmbH vor Eintritt des 
Versorgungsfalls auf seine Ansprüche aus einer Pensionszusage und erhält er hierfür 
eine Abfindung von der Gesellschaft, liegt hierin keine verdeckte Gewinnausschüttung 
(vGA), wenn die Pensionszusage aus betrieblichen Gründen abgefunden wird. 

Der Bundesfinanzhof hat sich mit diesem Beschluss einerseits von seiner früheren 
Rechtsprechung abgegrenzt und andererseits das Urteil des Finanzgerichts Münster 
bestätigt (Az. VIII R 17/23). Dieses hatte entschieden, dass die Kapitalabfindung einer 
gegenüber dem beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer bestehenden 
Pensionszusage bei betrieblicher Veranlassung - hier im Fall der wirtschaftlichen Krise 
der Gesellschaft - keine vGA darstelle, wenn es eine klare, im Voraus getroffene, 
zivilrechtlich wirksame und tatsächliche Vereinbarung zwischen dem Gesellschafter-
Geschäftsführer und der Gesellschaft gebe. Es betonte zudem, dass die 
Kapitalabfindung im Austausch gegen den Wegfall des Pensionsanspruchs des 
Gesellschafter-Geschäftsführers mit dem Ziel der Sanierung der Gesellschaft erfolgte. 

Hinweis 

Durch die Bestätigung des Urteils des Finanzgerichts Münster durch den 
Bundesfinanzhof ist auch keine vGA im Hinblick auf einen Verstoß gegen die 
Vorgaben des formellen Fremdvergleichs gegeben. 

Ein ordentlicher und gewissenhafter Fremd-Geschäftsführer hätte der 
Abfindungsvereinbarung im Interesse der GmbH und zudem hätte auch ein 
ordentlicher und gewissenhafter fremder Dritter als Pensionszusagebegünstigter 
der Vereinbarung zugestimmt. 
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Abziehbarkeit von Beiträgen zu einer freiwilligen privaten 
Pflegezusatzversicherung als Sonderausgaben? 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Beiträge zu einer privaten 
Pflegezusatzversicherung auch künftig nicht steuerlich als Sonderausgaben abgezogen 
werden dürfen, selbst wenn sie nur das sozialhilfegleiche Niveau sichern sollen. Die 
Richter sehen darin keinen Verstoß gegen das Grundgesetz (Az. X R 10/20). 

Der Sonderausgabenabzug von Beiträgen für eine freiwillige private 
Pflegezusatzversicherung, die der (teilweisen) Absicherung von nicht durch die Pflege-
Pflichtversicherung gedeckten Kosten wegen dauernder Pflegebedürftigkeit dient, sei 
verfassungsrechtlich nicht geboten, da der Gesetzgeber sich bewusst für ein 
Teilleistungssystem entschieden hat. 

Nach der ab 2010 geltenden Rechtslage sind Beiträge zur Basis-Krankenversicherung, 
die zur Erlangung eines sozialhilfegleichen Versorgungsniveaus erforderlich ist, und zur 
gesetzlichen Pflegeversicherung in voller Höhe als Sonderausgaben abziehbar. 
Demgegenüber werden Aufwendungen für einen darüber hinausgehenden Kranken- 
oder Pflegeversicherungsschutz und sonstige Vorsorgeaufwendungen mit Ausnahme 
von Altersvorsorgebeiträgen (also z. B. Arbeitslosen-, Unfall-, Erwerbsunfähigkeits-, 
Haftpflicht- und Risikoversicherungen) nur im Rahmen eines gemeinsamen 
Höchstbetrags steuerlich berücksichtigt, der allerdings regelmäßig bereits durch die 
Beiträge zur Basisabsicherung ausgeschöpft wird. Dies hat der Bundesfinanzhof nun 
klargestellt. 

Im Streitfall hatten die Kläger jeweils eine freiwillige private Pflegezusatzversicherung 
abgeschlossen, mithilfe derer sie die finanziellen Lücken schließen wollten, die sich im 
Falle dauernder Pflegebedürftigkeit vor allem bei höheren Pflegegraden aufgrund der 
den tatsächlichen Bedarf nicht abdeckenden Leistungen der gesetzlichen 
Pflegeversicherung ergäben. Die hierfür aufgewendeten Beiträge blieben im Rahmen 
der Einkommensteuerveranlagung wegen der anderweitigen Ausschöpfung des 
Höchstbetrags ohne steuerliche Auswirkung. Die Kläger waren der Ansicht: So, wie der 
Sozialhilfeträger die Heimpflegekosten des Sozialhilfeempfängers übernehme, müssten 
auch die Beiträge für ihre Zusatzversicherungen, die lediglich das sozialhilfegleiche 
Versorgungsniveau im Bereich der Pflege gewährleisteten, zur Wahrung der 
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Steuerfreiheit des Existenzminimums einkommensteuerrechtlich berücksichtigt werden. 
Der Bundesfinanzhof hat die gesetzliche Beschränkung des Sonderausgabenabzugs für 
verfassungsgemäß erachtet und von einer Vorlage an das Bundesverfassungsgericht 
abgesehen. 

Allgemeine Hinweise zur Berücksichtigung von 
Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastung 
Das Bundesministerium der Finanzen hat das geltende Schreiben zu den allgemeinen 
Grundsätzen für die steuerliche Behandlung von Unterhaltsaufwendungen als 
außergewöhnliche Belastung (§ 33a Absatz 1 EStG) in einem aktuellen Schreiben 
überarbeitet (Az. IV C 3 - S 2285/00031/001/025). 

Durch das Jahressteuergesetz 2024 wurde § 33a Absatz 1 EStG ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2025 um einen Satz 12 erweitert, wonach der Abzug von Unterhalts-
leistungen als außergewöhnliche Belastung nach § 33a Absatz 1 Satz 1 EStG in Form 
von Geldzuwendungen nur noch dann möglich ist, wenn die Zahlung des Unterhalts 
durch Banküberweisung auf ein Konto des Unterhaltsempfängers erfolgt. 

Das überarbeitete Schreiben ist ab dem Veranlagungszeitraum 2025 anzuwenden 
und ersetzt ab dem Veranlagungszeitraum 2025 das Schreiben vom 06.04.2022. 
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Freistellungsbescheinigungen für Bauleistungen: 
Sofortausstellung nicht mehr möglich 
Die Freistellungsbescheinigung für Bauleistungen (§ 48b EStG) ist ein offizielles 
Dokument, welches Unternehmen im Baugewerbe benötigen, um von Steuerabzügen 
für bestimmte Bauleistungen befreit zu werden. Der Antrag sollte künftig frühzeitig 
gestellt werden, denn diese Freistellungsbescheinigungen können im Finanzamt vor 
Ort nicht mehr sofort ausgestellt und direkt ausgehändigt werden (sog. 
Sofortausstellung). Grund ist die bundesweit einheitliche Umstellung des Verfahrens 
zur zentralen Speicherung der Freistellungsdaten. D. h., die Bearbeitung der Anträge 
auf Freistellungsbescheinigungen wird künftig bundeseinheitlich maschinell 
durchgeführt, was einen gewissen zeitlichen Vorlauf bis zur Erteilung der 
Bescheinigung erfordert. Wegen des Postversands der Bescheinigung wird automatisch 
eine sog. Vordatierungsfrist von mindestens drei Tagen berücksichtigt, die sich jedoch 
durch Wochenenden oder Feiertage verlängern kann. 

Hinweis 

Der Antrag auf Ausstellung einer Freistellungsbescheinigung sollte möglichst 14 
Tage im Voraus bei den zuständigen Finanzämtern eingereicht werden - 
insbesondere dann, wenn ein Abgabetermin für die Vorlage beim Auftraggeber 
einzuhalten ist. Der Antrag (formlos) kann über das elektronische Portal ELSTER 
oder per E-Mail oder Brief gestellt werden. 
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Rentenpaket 2025 kann in Kraft treten 
Das Anfang Dezember vom Bundestag beschlossene Gesetz zur Stabilisierung des 
Rentenniveaus und zur vollständigen Gleichstellung der Kindererziehungszeiten 
hat am 19.12.2025 den Bundesrat passiert. Das Gesetz umfasst die Verlängerung der 
Haltelinie für das Rentenniveau, die Vollendung der sog. Mütterrente und die 
Aufhebung des Anschlussverbots. 

Bis zur Rentenanpassung im Juli 2025 lag die Haltelinie für das Rentenniveau bei 48 
Prozent. Diese Haltelinie wird nun bis zum Jahr 2031 verlängert. Damit sollen ein 
Absinken des Rentenniveaus und die Abkopplung der Renten von den Löhnen 
verhindert werden. 

Mit der Mütterrente werden Kindererziehungszeiten angerechnet, die in die 
Berechnung der Rente einfließen. Aktuell unterscheidet sich die Anerkennung von 
Erziehungsleistungen in der Rente nach dem Zeitpunkt der Geburt der Kinder. Künftig 
sollen mit der Mütterrente III die Erziehungszeiten für alle Kinder auf bis zu drei Jahre 
ausgeweitet werden. Ziel ist es, alle Mütter vollständig rentenrechtlich gleichzustellen. 
Diese Regelungen sollen 2027 in Kraft treten. Sofern das technisch erst zu einem 
späteren Zeitpunkt möglich ist, sollen sie rückwirkend ausgezahlt werden. 

Der Wegfall des Anschlussverbots ist eine arbeitsmarktrechtliche Voraussetzung für die 
Aktivrente. 

Der Bundespräsident kann das Gesetz nun ausfertigen. Anschließend wird es im 
Bundesgesetzblatt verkündet. Es tritt zum überwiegenden Teil zum 01.01.2026 in Kraft. 

Der Bundesrat hat auch am 19.12.2025 das Gesetz zur steuerlichen Förderung von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Rentenalter (Aktivrentengesetz) 
beschlossen. Die Aktivrente sieht eine Steuerbefreiung des Gehalts von bis zu 2.000 
Euro im Monat vor. Begünstigt sind sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer (ohne 
Selbstständige, Land- und Forstwirte, Minijobs sowie Beamte) ab Überschreiten des 
gesetzlichen Rentenalters.  

Das Gesetz kann nun ausgefertigt und verkündet werden, es tritt am 01.01.2026 in 
Kraft. 
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Im Rahmen des Rentenpakets sollen mehr Menschen von einer guten Betriebsrente 
profitieren können – vor allem Beschäftigte in kleinen und mittleren Unternehmen 
sowie mit geringem Einkommen. Das sieht das Zweite Gesetz zur Stärkung der 
betrieblichen Altersversorgung und zur Änderung anderer Gesetze (Zweites 
Betriebsrentenstärkungsgesetz) vor. Der Bundesrat hat auch diesem Gesetz am 
19.12.2025 zugestimmt. 

Rund 52 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland haben 
eine Betriebsrente. In kleinen und mittleren Unternehmen allerdings und bei 
Beschäftigten mit geringem Einkommen ist sie noch wenig verbreitet. Mit dem Zweiten 
Betriebsrentenstärkungsgesetz will die Bundesregierung daher die betriebliche 
Altersvorsorge weiter fördern. Vorgesehen sind Verbesserungen im Arbeits-, 
Finanzaufsichts- und Steuerrecht. Ausbau des Sozialpartnermodells: Mit diesem Modell 
werden seit 2018 Betriebsrenten auf Grundlage eines Tarifvertrags organisiert. Künftig 
sollen auch nicht tarifgebundene Unternehmen und ihre Beschäftigten daran 
teilnehmen können. Das sind häufig kleinere Unternehmen. 

 Mehr Flexibilität beim Arbeitgeberwechsel: Anwartschaften auf eine Betriebsrente 
sollen leichter mitgenommen oder in der Versorgungseinrichtung belassen werden 
können. 

 Neue Impulse im Finanzaufsichtsrecht, um die betriebliche Altersversorgung 
attraktiver zu machen: Um höhere Renditen und damit höhere Betriebsrenten zu 
erzielen, bekommen beispielsweise Pensionskassen mehr Spielraum in ihrer 
Kapitalanlage. 

 Bessere steuerliche Förderung der Betriebsrente für Geringverdiener: Die 
Einkommensgrenze für die Förderung wird angehoben. Zudem steigt der maximal 
geförderte Arbeitgeberzuschuss. 

 Digitalisierung der betrieblichen Altersversorgung: Damit sollen Unternehmen von 
unnötiger Bürokratie entlastet werden. 

Energiepreise: Entlastungen für alle 
Die Energiepreise sollen ab dem 01.01.2026 für alle spürbar sinken. Die 
Bundesregierung bezuschusst die Strom-Netzentgelte und schafft die 
Gasspeicherumlage ab. Die Stromsteuer für produzierende Unternehmen und 
Landwirte soll dauerhaft niedrig bleiben. 
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Die Änderungen im Stromsteuergesetz haben den Bundesrat am 19.12.2025 passiert. 
Sie müssen noch im Bundesgesetzblatt verkündet werden. 

Kfz-Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge verlängert 
Die Bundesregierung hat die Verlängerung der Kfz-Steuerbefreiung für reine 
Elektrofahrzeuge am 15.10.2025 auf den Weg gebracht. Am 04.12.2025 hat der 
Bundestag den Gesetzentwurf beschlossen, am 19.12.2025 folgte die Zustimmung des 
Bundesrats. 

Impressum  

© 2025 Alle Rechte, insbesondere das Verlagsrecht, allein beim Herausgeber DATEV eG, 90329 Nürnberg 
(Verlag). Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt, erheben keinen Anspruch auf eine vollständige 
Darstellung und ersetzen nicht die Prüfung und Beratung im Einzelfall. 

Die enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung der Inhalte 
und Bilder im Kontext dieser Mandanten-Monatsinformation erfolgt mit Einwilligung der DATEV eG.  

Eine Nutzung für Zwecke des Text- und Datamining (§ 44b UrhG) sowie für Zwecke der Entwicklung, des 
Trainings und der Anwendung (ggf. generativer) Künstlicher Intelligenz, wie auch die Zusammenfassung 
und Bearbeitung des Werkes durch Künstliche Intelligenz ist nicht gestattet. 
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Termine Steuern/Sozialversicherung Januar/Februar 2026 
Steuerart Fälligkeit 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 12.01.20261 10.02.20262 

Umsatzsteuer 12.01.20263 10.02.20264 

Umsatzsteuer Sondervorauszahlung Entfällt 10.02.2026 

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung durch: 

Überweisung5 15.01.2026 13.02.2026 

Scheck6 12.01.2026 10.02.2026 

Gewerbesteuer Entfällt 16.02.2026 

Grundsteuer Entfällt 16.02.2026 

Ende der Schonfrist obiger 
Steuerarten bei Zahlung durch: 

Überweisung5 Entfällt 19.02.2026 

Scheck6 Entfällt 16.02.2026 

Sozialversicherung7 28.01.2026 25.02.2026 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten 

Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene Kalendervierteljahr, bei 

Jahreszahlern für das vorangegangene Kalenderjahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern 

ohne Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung 
bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 
dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim 
Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats 
fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen 
gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle 
bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 26.01.2026/23.02.2026, jeweils 0 Uhr) vorliegen. 
Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch 
extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin 
an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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